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§ 7 NÖ TG 2010
Landestourismusorganisation

 NÖ TG 2010 - NÖ Tourismusgesetz 2010

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.05.2022

Als Landestourismusorganisation ist die Niederösterreich-Werbung GmbH tätig. In ihren Aufgaben- und

Verantwortungsbereich fällt die landesweite gesamthafte, strategische Steuerung, Planung und Durchführung

touristischer Marketingagenden (Vermarktung und Vertrieb, insbes. auf Auslandsmärkten) sowie ein touristisches

Dienstleistungsangebot sicherzustellen; dies im Sinne der jeweils gültigen tourismuspolitischen Destinations- und

Landestrategie Niederösterreich.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999
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